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GesRÄG 2005 – 
Bringt eine Stärkung 
der Kontrollfunktio-
nen das Vertauen der 
Anleger zurück?

Spektakuläre Unternehmenszusam-
menbrüche haben die internationale 
Finanzwelt erschüttert, die Auswirkun-
gen der viel strapazierten Globalisie-
rung und Pleiten am lokalen Finanz-
platz haben auch in Österreich Spuren 
hinterlassen. Misstrauen und Nervo-
sität sind deutlich spürbar. Die Börsen 
reagieren auf Unternehmensnachrich-
ten vielfach überzogen und irrational. 
An nahezu allen wichtigen Finanzplät-
zen versuchen die lokalen Regulatoren 
daher das Vertrauen der Anleger in die 
Finanzmärkte zurückzugewinnen. 

Dieses Ziel verfolgt auch das Gesell-
schaftsrechtsänderungsgesetz 2005 
(GesRÄG 2005). Bereits im Titel des 
Bundesgesetzes wird klar zum Aus-
druck gebracht, dass dadurch Gesell-
schaftsrechtsgesetze „ … zur Stärkung 
des Vertrauens in die österreichische 
Wirtschaft geändert werden“. Das zen-
trale Anliegen des GesRÄG ist die Ver-
stärkung der Kontrolltätigkeit, zu der 
die Unternehmen verpflichtet sind. Die 
zentralen Neuerungen betreffen daher 
die einschlägigen Bestimmungen zu 
Aufsichtsrat und Abschlussprüfer. 
Zudem werden einige Regelungen des 
Corporate Governance Codex in das 
Gesetz übernommen.

Die Bestimmungen des GesRÄG füh-
ren zu Änderungen in den folgenden 
Gesetzen:
• Aktiengesetz (AktG)
•  Gesetz über die Gesellschaft mit 

beschränkter Haftung (GmbHG)
•  SE-Gesetz (Gesetz über das Statut 

der europäischen Gesellschaft)
• Handelsgesetzbuch (HGB)
• Bankwesengesetz (BWG)
• Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG)

• Pensionskassengesetz (PKG)
• Genossenschaftsrevisionsgesetz
• Gerichtsgebührengesetz

Die wesentlichen Neuerungen finden 
sich im AktG sowie im HGB, die Ände-
rungen im GmbHG entsprechen weit-
gehend jenen im AktG. Auch auf die 
Neuregelungen im BWG, VAG sowie 
im PKG soll kurz eingegangen wer-
den. Die Änderungen im SE-Gesetz, 
Genossenschaftsrevisionsgesetz 
bzw. Gerichtsgebührengesetz werden 
aufgrund ihrer eher untergeordneten 
Bedeutung in diesem Artikel nicht 
behandelt.

Neues für den Aufsichtsrat

Einen Schwerpunkt der Neuregelung 
bilden die Bestimmungen über den 
Aufsichtsrat – das heißt die einschlä-
gigen Bestimmungen des AktG. Der 
Aufsichtsrat soll seine Kontrollfunktion 
im erforderlichen Umfang ausüben 
können. Dies ist verständlicherweise 
nur dann gewährleistet, wenn die Mit-
glieder dafür auch genügend Zeit zur 
Verfügung haben. 

Schon bisher gab es eine Regelung 
über die Höchstanzahl von einer Per-
son auszuübenden Aufsichtsratsman-
date. Diese Zahl wird zwar mit maximal 
zehn Mandaten grundsätzlich gleich 
bleiben, die Anzahl an Aufsichtsrats-
mandaten für Unternehmen, deren 
Aktien börsennotiert sind, wird aber 
auf acht herabgesetzt. Die Tätigkeit als 
Vorsitzender des Aufsichtsrates zählt 
jedoch doppelt und reduziert somit die 
Höchstanzahl der Mandate. Für nicht 
börsennotierte Unternehmen kann in 
Einzelfällen die Anzahl der Aufsichts-
ratsmandate auf zwanzig ausgedehnt 
werden. Dies betrifft im wesentlichen 
Mandate für Unternehmen im Konzern-
verbund, Beteiligungsunternehmen 
(mindestens 20% der Anteile, „Betei-
ligungsprivileg“) bzw. zur Wahrung 
öffentlicher Interessen (Bund, Länder, 
Gemeinden). 

Überschreitet eine Person diese Gren-
zen zum Zeitpunkt der Neuregelung 
bereits, ist eine Zurücklegung von 
Aufsichtsratsmandaten aber nicht 
erforderlich. Eine Neuberufung wird 
jedoch erst dann möglich, wenn die 
gesetzliche Höchstanzahl nicht mehr 
überschritten wird. Personen, die zum 
Mitglied eines Aufsichtsrates berufen 

werden sollen, müssen der Hauptver-
sammlung außerdem ihre fachliche 
Eignung darlegen sowie auf alle jene 
Umstände explizit hinweisen, die zu 
ihrer Befangenheit bei der Ausübung 
des Aufsichtsratsmandates führen 
könnten. 

Neben den Bestimmungen, die ein-
zelne Mitglieder des Aufsichtsrates 
betreffen, ändern sich auch Bestim-
mungen für den Aufsichtsrat als Organ. 
So ist für Gesellschaften, deren Auf-
sichtsrat aus mehr als fünf Mitgliedern 
besteht, und für alle börsennotieren-
den Unternehmen künftig ein Prü-
fungsausschuss einzurichten. Diesem 
muss mindestens ein Finanzexperte, 
der über „… besondere Kenntnisse 
und praktische Erfahrung im Finanz- 
und Rechnungswesen und in der 
Berichterstattung …“ verfügt, zwin-
gend angehören. Die Aufgaben des 
Prüfungsausschusses wurden konkre-
tisiert und umfassen neben der Prü-
fung des (Konzern-) Jahresabschlus-
ses und des (Konzern-) Lageberichtes 
auch die Vorbereitung der Feststellung 
des Jahresabschlusses und des Vor-
schlages über die Gewinnverwendung 
sowie die Erstellung eines Vorschlages 
über die Wahl des Abschlussprüfers. 

Zur Stärkung der Unabhängigkeit 
des Aufsichtsrates gegenüber der 
Gesellschaft bedürfen Verträge zwi-
schen Mitgliedern des Aufsichtsrates 
und der Gesellschaft über Leistungen 
außerhalb der Aufsichtsratstätigkeit 
(soweit dabei ein nicht nur geringfügi-
ges Entgelt vereinbart wird) künftig der 
Zustimmung des gesamten Aufsichts-
rates. Alle diese Neuregelungen verfol-
gen somit ein Ziel – die Stärkung des 
Aufsichtsrates in seiner Kontrollfunkti-
on. Die Art der Maßnahmen macht dies 
deutlich: 
• Verringerung der Anzahl an Mandaten
•  Darlegung der Kompetenz der zu 

wählenden Personen
•  Wesentlich striktere Regelungen über 

die persönliche Unabhängigkeit und 
Befangenheit

Ergänzend sei noch angemerkt: Künf-
tig werden Vorstandsmitglieder erst 
nach Einwilligung des Aufsichtsrates 
der Gesellschaft ein Aufsichtsratsman-
dat in einem anderen Unternehmen 
annehmen dürfen (Ausnahmen beste-
hen im Konzernverbund bzw. für Betei-
ligungsunternehmen).
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Neues für den Abschlussprüfer

Der zweite große Bereich der Neue-
rungen des GesRÄG 2005 betrifft den 
Abschlussprüfer als zweite Säule der 
unabhängigen Kontrolle eines Unter-
nehmens. Nicht selten stand auch der 
Abschlussprüfer im Mittelpunkt der 
öffentlichen Diskussion, nicht nur im 
Zusammenhang mit Qualität, Art oder 
Umfang der Prüfung sondern auch 
hinsichtlich seiner Unabhängigkeit von 
der geprüften Gesellschaft. Die zentra-
len Themen dieser Diskussion waren 
einerseits die Frage, welche Leistun-
gen der Abschlussprüfer neben seiner 
Prüfungstätigkeit erbringen darf und 
andererseits, ob und in welcher Form 
Rotationsbestimmungen zur Stärkung 
der Unabhängigkeit des Abschluss-
prüfers beitragen, ohne die Qualität 
der Prüfungstätigkeit zu gefährden.

Die Änderungen zu den Bestimmun-
gen zur Abschlussprüfung finden sich 
im HGB. So hat etwa der Abschluss-
prüfer künftig dem Aufsichtsrat eine 
nach Leistungskategorien gegliederte 
Aufstellung der von der zu prüfenden 
Gesellschaft erhaltenen Gesamtein-
nahmen des letzten Geschäftsjahres 
vorzulegen. Des Weiteren hat er expli-
zit zu berichten, dass er in ein gesetz-
liches Qualitätssicherungssystem 
einbezogen ist und alle jene Umstände 
offen zu legen, die „die Besorgnis einer 
Befangenheit begründen könnten“. Dies 
ermöglicht es dem Aufsichtsrat, sicher-
zustellen, dass die Unabhängigkeit des 
Abschlussprüfers gewährleistet ist. 

Der Katalog der Ausschlussgründe,  
welche eine Bestellung zum Abschluss- 
prüfer verhindern, wurde in einzelnen 
Punkten etwas angepasst. Die folgen-
den Leistungen wurden neu in die Liste 
der allgemeinen Ausschlussgründe 
aufgenommen:
• Mitwirkung an der internen Revision
•  Übernahme von Managementaufgaben
•  Mitwirkung an der Entscheidung über 

die Auswahl gesetzlicher Vertreter 
oder leitender Angestellter im Bereich 
Rechnungslegung

•  Bewertungsleistungen bzw. versiche-
rungsmathematische Dienstleistungen

Das generelle Erfordernis, den 
Abschlussprüfer nach sechs Jahren 
zu wechseln (Rotation) wurde auf bör-
sennotierende und Großunternehmen 
beschränkt und auch etwas abgeändert. 

Demnach ist ein Wirtschaftsprüfer aus-
geschlossen, wenn er den Bestätigungs-
vermerk bereits in fünf Fällen unterzeich-
net hat. Wird eine Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft als Abschlussprüfer bestellt, 
ist eine personenbezogene interne Rota-
tion ausreichend. 

Um die Unabhängigkeit sicherzustel-
len, sind Wirtschaftsprüfer, die mindes-
tens 15% ihrer Gesamteinnahmen vom 
zu prüfenden Unternehmen beziehen, 
als Abschlussprüfer nicht zugelassen. 
Für die Prüfung von börsennotieren-
den Aktiengesellschaften, sowie von 
Großunternehmen bestehen weitere 
Ausschlussgründe, im Besonderen 
das Verbot, bestimmte gestalterische 
Rechts- und Steuerberatungsleistun-
gen zu erbringen oder im zu prüfenden 
Geschäftsjahr an der Einführung von 
EDV-Systemen im Bereich Rechnungs-
legung mitzuwirken. 

Die Haftungsbestimmungen für Verfeh-
lungen des Abschlussprüfers wurden 
angepasst und je nach Größe des 
geprüften Unternehmens gestaffelt. 
Die Haftungsbeträge reichen von zwei 
bis 12 Mio. Euro bzw. bis 18 Mio. Euro 
bei Kreditinstituten und Versicherungs-
unternehmen.

Änderungen im BWG, VAG und 
PKG im Überblick

Die Bestimmungen des BWG, VAG und 
PKG wiesen schon bisher Sonderbe-
stimmungen auf, die jenen des AktG 
oder des HGB vorzuziehen waren. 
Dies ist auch so geblieben, allerdings 
wurden einige Bestimmungen dieser 
Gesetze an die neuen Regelungen des 
AktG oder des HGB angepasst bzw. 
harmonisiert.

Die strengeren Bestimmungen im BWG 
betreffend die Ausschließungsgründe 
zur Abschlussprüferbestellung gelten 
für alle Kreditinstitute. Die vielleicht 
wesentlichste Änderung des BWG 
betrifft den Entfall der Einzelversiche-
rungspflicht für den Abschlussprüfer 
welche in den vergangenen Jahren zu 
erheblichen Kostenbelastungen im 
Zusammenhang mit der gesetzlichen 
Abschlussprüfung geführt hat. Wirk-
sam wird diese Bestimmung jedoch 
erst für Geschäftsjahre, die nach dem 
31.Dezember 2005 beginnen, das heißt 
erstmals für das Geschäftsjahr 2006. 
Dies gilt auch, wenn der Bankprüfer 

bereits zu einem früheren Zeitpunkt 
unter Anwendung der alten Rechtslage 
bestellt wurde.

Die Neuerungen im VAG betreffen auch 
Bestimmungen für den Aufsichtsrat 
von Versicherungsvereinen auf Gegen-
seitigkeit. So sind etwa die neuen 
Regelungen des AktG weitgehend 
übernommen worden. Die Bestellung 
des Abschlussprüfers hat künftig vor 
Beginn des zu prüfenden Jahres zu 
erfolgen (für das Geschäftsjahr 2006 
kann die Bestellung des Abschluss-
prüfers aber noch bis zum Ablauf des 
Kalenderjahres 2006 vorgenommen 
werden). Die erweiterten Ausschlie-
ßungsgründe des HGB für die Bestel-
lung von Abschlussprüfern wurden 
in das VAG übernommen und sind 
auf alle Gesellschaften, unabhängig 
von deren Größe, anzuwenden. Der 
Abschlussprüfer ist nunmehr auch 
nach VAG von der Hauptversammlung 
zu bestellen. 

Auch für die Prüfung von Versiche-
rungsunternehmen wird die Verpflich-
tung des Wirtschaftsprüfers zum 
Abschluss einer Einzelhaftpflichtver-
sicherung ab dem Wirtschaftsjahr 
2006 entfallen. Der Aufsichtsrat eines 
Versicherungsunternehmens hat künf-
tig die Möglichkeit, Wirtschaftsprüfer 
mit Prüfungsaufträgen zu betrauen. 
Diese Bestimmung wurde aus dem 
BWG übernommen und soll die Kon-
trollmöglichkeit des Aufsichtsrates 
stärken. Die Neuregelungen des PKG 
entsprechen im wesentlichen jenen 
des BWG bzw. des VAG. 

Fazit

Das GesRÄG 2005 tritt mit 1. Jänner 
2006 in Kraft. Der Weg, der mit der 
Einführung des Corporate Gover-
nance Codex eingeschlagen wurde, 
wird fortgesetzt. In diesem Fall erfolgt 
die Umsetzung allerdings nicht auf 
freiwilliger Basis, denn die Einhaltung 
von Gesetzen kann überwacht und 
erzwungen werden. Eines ist jedoch 
kraft Gesetzes nicht durchsetzbar: die 
Zurückgewinnung jenes Vertrauens 
der Anleger, das in so kurzer Zeit ver-
spielt wurde. Wir werden sehen, ob 
die Bestimmungen des GesRÄG 2005 
dieses Vorhaben ermöglichen – es ist 
jedenfalls wünschenswert.
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Thema der nächsten Ausgabe

Hedge-Fonds – Mythos der 
bösen Buben?

Über Hedge-Fonds kursieren viele 
Gerüchte. Nicht nur, dass sie für 
Firmenpleiten und die Höhe des 
Ölpreises verantwortlich sein sol-
len, sie stürzen angeblich auch 
ganze Länder oder gar die Welt-
wirtschaft ins Chaos.

Sind Reglementierungen und Rufe 
nach verstärkter Transparenz das 
Heilmittel? Unser nächster Artikel 
gibt einen Überblick der Strategien 
und Instrumente. Welche Risiken 
aber auch Chancen stecken in 
Hedge-Fonds? Die in jüngster Zeit 
stattfindenden nationalen Diskus-
sionen werden anhand der aktu-
ellen europäischen Entwicklungen 
und Vorschläge beleuchtet. Das 
Gesamtbild wird durch die ent-
scheidungsrelevanten steuerlichen 
Rahmenbedingungen abgerundet. 
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